
Marburg, 25.05.2011

TOP:  8

Der Kreisausschuss

Kommunalaufsicht, Organisation und Personalservice Lfd.Nr. 22/2011 KT

 

Beschlussvorlage Kreistag

Wahl  eines  Mitgliedes  und  einer  Stellvertreterin/eines  Stellvertreters  für  die
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag wählt gemäß § 7 der Satzung des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke

Herrn/Frau ________________________

als Mitglied und

Herrn/Frau ________________________

als Stellvertreter/in

für die Verbandversammlung des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke für die Dauer der
Wahlzeit des am 27. März 2011 gewählten Kreistages

Begründung:

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist Verbandsmitglied des Zweckverbandes Mittelhessische Was-
serwerke.

Organe des Zweckverbandes sind gemäß § 6 der Satzung

1.die Verbandsversammlung,

2.der Verbandsvorstand und

3.der Geschäftsführer.



Die Verbandversammlung besteht aus je einer Vertreterin/einem Vertreter eines jeden Verbandsmit-
gliedes.  Die Mitglieder der  Verbandsversammlung werden von den Vertretungskörperschaften der
Verbandsmitglieder für deren Wahlzeit gewählt. Sie sollen den kommunalen Gremien (hier: Kreistag)
angehören. Für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ist ein/e Stellvertreter/in zu wählen. Mitglie-
der des Verbandsvorstandes,  deren Stellvertreter  sowie Bedienstete des Zweckverbandes können
nicht gleichzeitig der Verbandsversammlung angehören.

Die Wahl erfolgt nach dem Mehrheitswahlverfahren. Es sind gemäß § 32 HKO die Vorschriften des §
55 HGO anzuwenden.

Als Vertreter des Landkreises Marburg-Biedenkopf gehörten der Verbandsversammlung bisher

Herr Kreistagsabgeordneter Tomas Schneider, als Mitglied, und

Frau Kreistagsabgeordnete Karin Lölkes, als stellvertretendes Mitglied,

an.

Robert Fischbach
Landrat
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